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Bahnhöfe und Bahnflächen

Ausgangssituation Planungen - realisierte Vorhaben

Bahnhof und Bahnflächen werden
für Städte und Gemeinden immer
mehr zu einer bedeutenden Chan-
ce für eine nachhaltige Stadtent-
wicklung und zu einerwichtigen Auf-
gabe für die Ortsplanung. Die
grundlegenden Veränderungen bei
der Bahn führen zu neuen städte-
baulichen Herausforderungen für
die betroffenen Gemeinden. Durch
die Konzentration der Deutschen
Bahn AG auf ihr Kerngeschäft ent-
stehen häufig Brachflächen in zen-
tralen Ortslagen, die natürlich vor-
rangig vor der Ausweisung neuer
Baugebiete im Außenbereich wie-
der genutzt werden sollten. Ökolo-
gische Leitbilder, der sparsame
Umgang mit Grund und Boden als
gesetzliches Ziel verpflichten die
Gemeinden; neue städtebauliche
Konzepte auf allen Ebenen der
Bauleitplanung sind dazu erforder-
lich. Hinzu kommt ein erheblicher
Zeitdruck, weil auch die Bahn in der
Regel an einer raschen Vermark-
tung dieser Flächen interessiert ist
und damit sehr schnell Fehlentwick-
lungen eingeleitet werden, die eine
sinnvolle städtebauliche Entwick-
lung oft über Jahrzehnte belasten.
Neben dem Komplex Brachflächen
müssen die Gemeinden immer
häufiger auch das Vor- und Umfeld
von Bahnhöfen planerisch neu be-
arbeiten. Seit der Bahnstruk-
turreform hat das Interesse der
Deutschen Bahn AG an der
Verbesserung der Bahnhöfe und
ihres Umfeldes sowie der Ver-
wertung der Bahnliegenschaften
deutlich zugenommen.
Gleichzeitig erfahren Bahnhofs-
bereiche als wesentliche

Die Planungsaufgabe “Bahnhöfe und Bahnflächen“ ist natürlich nicht re-
gional begrenzt. Neben internationalen Beispielen gibt es auch in
Deutschland hervorragende Maßnahmen, die sich mit diesem Thema
auseinandersetzen (z.B. in Leipzig, Dresden). Begleitet von einer inten-
siven Bürgerbeteiligung entwickeln die Stadt München und die DB AG
nach der Verlagerung des Container- und Rangierbahnhofes den 156 ha
großen Bereich zwischen Hauptbahnhof und Pasing.
Auch in Regensburg betreiben Stadt und DB AG seit 1994 gemeinsam
die Neuordnung des ehemaligen Bundesbahngeländes an der Frieden-
straße. Auf dieser  Fläche sollen zentrale Nutzungen
entwickelt werden, zudem werden Altstadt und Universität miteinander
verknüpft. Ergänzt wird diese Planung durch die durchgeführten Wett-
bewerbe für die Verbindung zwischen Hauptbahnhof und Altstadt und den
Neubau der Galgenbergbrücke. Bemerkenswert auch hier die angestrebte
planerische Qualität und Art und Umfang der Bürgerbeteiligung. Bereits
im Infobrief vom Oktober 1999 wurde die Neuordnung des Bahngelän-
des in Falkenstein (Landkreis Cham) vorgestellt, die in Vorbereitung, Um-
setzung und Ergebnis beispielgebend ist.
Darüberhinaus gibt es in der Oberpfalz eine Vielzahl durchgeführter
“kleinerer“ Umgestaltungsmaßnahmen, die überwiegend das Bahnhofs-
umfeld (zentrale Omnibusbahnhöfe, park+ride-Anlagen) und den Bahn-
hofsplatz betreffen. Neben der stadträumlichen Ausrichtung überzeugt
die Maßnahme in Cham vor allem durch die intensivierte Freiraum-
nutzung.

Cham Bahnhofsplatz  /Foto Stadtbauamt Cham



stelle für den Individualverkehr und
den öffentlichen Personennah-
verkehr, als Tor zur Stadt und zu-
gleich ‘Visitenkarte“ eine neue
Bewertung.
Eine deutliche Verbesserung ist
erreichbar, wenn verkehrstech-
nische, funktionale und städtebau-
lich gestalterische Lösungen zu-
sammen erarbeitet werden.

Bahnreform

Die Verhandlungen zwischen den
Städten und der Bahn über neue
Nutzungen und veränderte städte-
bauliche Konzepte gestalten sich
oft problematisch. Ursache hierfür
sind die im Ansatz zum Teil unter-
schiedliche Interessenslage und
die Unkenntnis der Zuständigkeits-
struktur des Partners.
Der aktuelle Aufbau der Bahn ergab
sich aus zwei Schritten. In der er-
sten Stufe der Bahnreform wurden
Deutsche Bundesbahn und Reichs-
bahn aufgegliedert in den hoheits-
rechtlichen Teil (Eisenbahn-
bundesamt  EBA), in den haus-
haltsrechtlichen Teil (Bundeseisen-
bahnvermögen  BEV) und den pri-
vatrechtlich geführten unternehme-
rischen Teil (Deutsche Bahn AG).
In der zweiten Stufe erfolgte die
Aufteilung der DB AG in weitere
fünf Teilgesellschaften. Für ihre
Grundstücke und Gebäude, also
für die Bahnhöfe und das System
der Schienenwege, werden die
Teilgesellschaften “Fahrweg AG“
und “Station und Service AG” Ei-
gentümer.
Die Gesellschaften Reise und Tou-
ristik AG, Cargo AG und Regio AG
erhielten langfristige Nutzungs-
verträge für die ihnen zugeordne-
ten Immobilien, die von der Bahn
Immobiliengesellschaft (DBlmm)
bewirtschaftet werden.
Aufgaben der DBlmm sind die
Feststellung vermarktungsfähiger
Flächen, die Sicherung des
Flächenbedarfs der Bahngesell-
schaften, die Projektentwicklung
und die erlösoptimale Verwertung
der nicht mehr für Bahnzwecke
benötigten Flächen. Zentraler An-
sprechpartner für die Gemeinden
ist somit die DBlmm als 
biliendienstleister des Konzerns.
Die Eisenbahn Immobilien 

In Neumarkt i.d.OPf.  wurde das gesamte Bahnhofsumfeld neu geord-
net. Die Funktionen Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz sind durch un-
terschiedliche Materialien deutlich voneinander getrennt. Besonders her-
vorgehoben ist das zum Stadtkern orientierte Vorfeld des Bahnhofs. Ar-
chitektur und Grünordnung unterstützen die städtebaulichen Zielvorstel-
lungen.

Neumarkt i.d. 
Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz Planung /Fotos    



 (EIM) betreut
das Grundvermögen des BEV und
das Eisenbahnbundesamt ist als
Plangenehmigungs- und 
lungsbehörde auch zuständig für
die Entwidmung von Bahnflächen.

Planungs- und Baurecht

Voraussetzung einer erfolgreichen
und zügigen Realisierung von Vor-
haben, unabhängig davon, ob es
sich dabei um eine umfangreiche
Neuordnung oder “nur“ um den
Bahnhofsvorplatz handelt, ist die
Beachtung der rechtlichen Grund-
lagen und der Zuständigkeiten.
Um Unsicherheiten bei den Ge-
meinden abzubauen, gelten fol-
gende Klarstellungen:
Auf planfestgestelltem Gelände ha-
ben Städte und Gemeinden grund-
sätzlich keine Planungsbefugnis

 38 Satz 1 Baugesetzbuch 
 die Planungshoheit liegt

bei der Bahn (EBA).
Wenn die Aufhebung der Bahn-
nutzung jedoch in Aussicht steht,
sollte die Kommune als Trägerin
der allgemeinen Planungshoheit
rechtzeitig “gedankliche“ Rahmen-
pläne ausarbeiten. Abhängig von
der Bedeutung des Planungs-
anlasses sind dann Bauleitplan-
verfahren einzuleiten.
Im Flächennutzungsplan können
von der Bahnnutzung abweichen-
de Darstellungen aufgenommen
werden, wenn die Aufhebung der
Rechtswirkungen des Planfeststel-
lungsbeschlusses in Aussicht
steht.
Auch beim Bebauungsplan sind
abweichende Festsetzungen mög-
lich. Der Satzungsbeschluss darf
aber grundsätzlich erst nach Auf-
hebung der Planfeststellung 
fasst werden.
Zulässig sind auch die Sicherung
der Bauleitplanung (z.B. Ver-
änderungssperre, Zurückstellung)
und die bahnrechtliche Zweckbe-
stimmung ergänzende Festsetzun-
gen.  Sperrwirkung der eisen-
bahnrechtlichen Planfeststellung
endet erst mit deren Aufhebung
oder mit der “eindeutigen und be-
kanntgemachten Erklärung“ des
Eisenbahnbundesamtes, die die
Entlassung aus der Fachplanungs-
hoheit bewirkt.

Während die Stadt Maxhütte-Haidhof den Bahnhof und den Vorplatz
als ihre “Visitenkarte“ betrachtet, mit der sie sich in diesem Bereich re-
präsentativ darstellen kann, streben DB AG und RVV eine Attraktivitäts-
Steigerung des Schienenpersonennahverkehrs für den Einzugsbereich
des Städtedreiecks an. Eine optimale Verbindung zwischen Stadtge-
staltung und Erschließungsfunktion ist das erklärte Ziel.
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Maxhütte-Haidhof  Bahnhof
Städtebauliche Rahmenplanung SHL   Emil  Weiden 

Die städtebauliche Rahmenplanung ist Vorgabe für das Konzept des
Bahnhofsbereiches in Bodenwöhr. Deutlich wird der über die aktuelle
Bauaufgabe hinausgehende Ansatz, mit dem die Gemeinde langfristige
Nutzungsüberlegungen verfolgt.

Bodenwöhr  Blechhammer
 Rahmenplanung topos  Becker-Nickels und Steuernage/, München

Bodenwohr  Bahnhof
Objektplanung A  und  Neunburg  Wald



Einen Ausnahmefall stellt die
funktionslos gewordene Planfest-
stellung dar.
Der Fachplanungsvorbehalt gilt für
die Schienenwege und die für den
Betrieb der Schienenwege notwen-
digen Anlagen, generelles Abgren-
zungskriterium ist die "Eisenbahn-
betriebsbezogenheit“. Bahnfremde
Nutzungen auf Bahnflächen unter-
liegen nicht dem Widmungs-
privileg, sie sind vielmehr der kom-
munalen Planungshoheit unterwor-
fen.
Betriebsanlagen der Bahn erfor-
dern eine Planfeststellung, die Zu-
lässigkeit bestimmt sich allein nach
dem Planfeststellungsbeschluss.
Wegen der Konzentrationswirkung
bedarf es keiner bauaufsichtlichen
oder sonstigen Genehmigung.
Deutlich davon zu unterscheiden
sind Anlagen oder Nutzungen,
auch vorübergehende Nutzungen,
die keine Eisenbahnanlagen sind.
Sie unterliegen formell und mate-
riell dem allgemeinen Baurecht und
damit auch den zuständigen Bau-
aufsichtsbehörden. Für die Ge-
meinden bedeutet dies, dass “Fehl-
entwicklungen” auf Bahnflächen
durch rechtzeitige Planung verhin-
dert werden können.
Anlagen, die nicht dienende Funk-
tionen im Sinne der Planfeststel-
lung haben, steht § 38 BauGB nicht
entgegen. Ihre Zulässigkeit ergibt
sich aus den §§ 34,35  BauGB bzw.
nach den ergänzenden Festset-
zungen eines Bebauungsplanes.

Städtebauliche Planung
Projektentwicklung

Entscheidend für die Entwicklung
von Bahngrundstücken - unabhän-
gig vom zugrundeliegenden Inter-
esse - ist die Entbehrlichkeitsprü-
fung, an der alle Geschäftsbe-
reiche der Bahn beteiligt sind.

Der Entwidmungsantrag wird von
der grundsätzlich allein antragsbe-
rechtigten DBlmm gestellt. In der
Regel erfolgt die eisenbahn-
rechtliche Entwidmung nach einem
vorgeschalteten Planaufhebungs-
bzw. -änderungsverfahren.
Da der Umgriff der Entwidmung
auch auf die städtebaulichen Zie-
le abzustimmen ist, bedarf es aus-
reichend konkreter kommunaler
Planungen (Bauleitplan oder abge-
stimmter Bauantrag). Ohne plane-
rische Aussage, ohne Planung
können gemeindliche Ziele nicht
berücksichtigt werden. Unabhän-
gig davon, ob Kommune und DB
AG gleiche Entwicklungsziele ver-
folgen, sind sie bei der Neuordnung
freiwerdender Bahnflächen aufein-
ander angewiesene Partner, da ei-
nerseits der Fachplanungsvor-
behalt die städtebauliche Planung
“behindert” und andererseits die
Bahn mit den Instrumenten des
Eisenbahnrechts nicht Städtebau
betreiben kann. Kooperation und
Koordination sind unerlässlich.
Zur Schaffung von Baurecht kom-
men alle Instrumente des Allgemei-
nen Städtebaurechts (Bauleitpla-
nung, Städtebauliche Verträge,
Vorhabens- und Erschließungs-
plan) in Betracht. Auch die
Sanierungs- und Entwicklungs-
maßnahmen nach dem Besonde-
ren Städtebaurecht eignen sich für
die Neuordnung, sofern die recht-
lichen Voraussetzungen hierfür vor-
liegen.
Einen besonderen Aspekt stellen in
diesem Zusammenhang die
Bodenbewertung und die sich dar-
aus ergebenden Folgen für die
Preisbildung und die Umsetzung
dar. Vor dem Beginn der städtebau-
lichen Planung ist daher auch eine
Realisierungs- und Finanzierungs-
strategie zu entwickeln, sofern
nicht bereits Konsens über Nut-
zung und Vermarktung der Flächen
besteht.
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Bahnhofsumfeld

Während bei der Aufbereitung von
Brachflächen meistens sehr kom-
plexe Rechtsverhältnisse und un-
terschiedliche Interessenlagen zu
berücksichtigen sind, verfolgen
Bahn und Kommune bei Maßnah-
men im Vor- und Umfeld von Bahn-
höfen in der Regel gemeinsame
Ziele:
- bessere Verkehrsabläufe
- optimale Verknüpfung ver-

schiedener Verkehrsträger
- attraktivere Gestaltung.
Für eine schnelle und nachhaltige
Aufwertung der Bahnhofsbereiche
bietet der Freistaat Bayern den Ge-
meinden neben der Beratung spe-
zielle Förderprogramme an. Be-
sonders effektiv ist die Kombinati-
on des GVFG-Schnittstellenpro-
gramms (Umsteigeparkplätze, zen-
trale Omnibusbahnhöfe, Halte-
stelleneinrichtungen) mit der Städ-
tebauförderung (großflächige Neu-
ordnung, städtebauliche Mehrkos-
ten, Verknüpfung zum Ortskern).
Die Regierung ist der kompetente
Ansprechpartner für beide Pro-
gramme:

GVFG / ÖPNV
- Sachgebiet 310

Städtebauförderung
- Sachgebiet 420

Quellen:

Fachkommission Städtebau der
ARGE-BAU vom 25.02.1999
“Bahn und Post im Städtebaurecht”
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“Einmal Bahnhof - Stadt und zurück”
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